
 

Umstellung auf BKÜO (BL) – was ist zu beachten 
 

Eine Bitte: Versuchen Sie die Umstellung nach Anleitung durchzuführen. Wir werden sehr viel an der 
Hotline zu tun haben und so entlasten Sie uns. 

Wenn Sie einen Wunsch haben würden wir uns über ein Fax oder eine Mail freuen: 
HorstLablack@dreisoft.com 

 

 
Natürlich ist eine Datensicherung die „erste Bürgerpflicht“!!! 

 
1. Legen Sie bitte von Ihrem aktuellen Bezirk eine Kopie an- über: 

 
 
(Ggf. neuen Namen eingeben) – falls nicht schon eingetragen, wählen Sie das Jahr 2010 und klicken 

Sie auf den OK-Schalter 
 
 
Warten Sie bitte diese Meldung ab: 

 
 
 
 

 
 
 
JETZT können Sie mit der Umstellung beginnen – über: 
 
 
 
WICHTIGER HINWEIS: 

a)  Lassen Sie alle Einstellungen so wie sie sind – dann werden die Grundgebühren und die 
Feuerstättenschau je Meter Abgasanlage automatisch errechnet  - so erzeugte Gebühren können 
dann nicht geändert oder gelöscht werden. 

 
b)  Setzen Sie ein Haken in:  

 
 Dann wird nur die Feuerstättenschau je Meter Abgasanlage automatisch errechnet  - diese kann, 

wenn gewünscht, entfernt werden. 
 
Die Grundgebühren/Fahrtpauschalen müssen dann „von Hand“ nachgetragen werden: 
 Grundwerte  - GS; GP; GÖ; GK 
  Fahrtpauschale - FP 
 
 Gebühren für Feuerstättenschau: 

3.9.1 - FSM; FSM-an3 (anteilig /3,5 Jahre); FSM-5 (anteilig /5 Jahre)  
3.9.2 - FSF; FSF-an3 (anteilig /3,5 Jahre); FSF-an5 (anteilig /5 Jahre) 

  
Gebühren für Feuerstättenbescheid: 

5.8.1 - ZBD; ZBD-an3 (anteilig /3,5 Jahre); ZBD-an5 (anteilig /5 Jahre)  
5.8.2 - ZBM; ZBM-an3 (anteilig /3,5 Jahre); ZBM-an5 (anteilig /5 Jahre) 

 
 



Klicken Sie dann auf  den Schalter ‚AUSFÜHREN’ 

 
 
Bestätigen Sie die nachfolgenden Fenster mit OK – den Fortschritt wird im Feld sichtbar (dies wird 

allerdings einige Zeit dauern).  
 
 
HINWEISE zu den umgestellten Daten 
 
1.  MG1>  wird MGA – hierzu müsste noch eine MGD (über Durchgangshöhe) zugefügt 

werden 
dt. bei MG2>; MO1>; MO2> 
 

2.  ABF3  - hier müsste von der Summe der AWÜs die Summe der ABF3 abgezogen und 
durch z.B. BR bzw. BN ergänzt werden 

 
3.  a) FP   - da nur die Gebühren umgestellt werden, wird FP nach der höchsten 

Häufigkeit gesetzt. Die zusätzlichen FP müssen v.Hd. nachgetragen werden. 
 b) dto. Bei den Grundgebühren für die vorhandenen Gebäudeteile 
 
4.  MO1  - meist mit einer RE1. Umsetzung in MÖE und SÖj. 
  Ist eine Überprüfung damit verbunden, dann muss eine Änderung auf MÖA, ÖEj und 

SÖj erfolgen, da sonst die Grundgebühr von 9,2 (GS1) nicht auf  18,9 (GKj) geändert 
wird. 

 
5.  Verbindungsstücke  -  Es ist zu berücksichtigen, dass es jetzt für >1 Meter und > 1 

Bogen = eigene Gebühren gibt 
 

 5.1 die tatsächliche Länge eingeben – berechnet wird alles was >1 ist: 
 

 
 
 5.2 die tatsächliche Anzahl der Bögen eingegeben – berechnet wird alles was >1 ist: 

 

 
 



6.  Feuerstättenschau  - FSM hierfür gibt es anteilige Gebühren FSM-an3 = anteilig 1/3,5 
und FSM-an5 = anteilig 1/5 
 

7.  Feuerstättenbescheid  - ZBD hierfür gibt es anteilige Gebühren ZBD-an3 = anteilig 
1/3,5 und ZBD-an5 = anteilig 1/5  
 
     -. ZBM hierfür gibt es anteilige Gebühren ZBM-an3 = anteilig 
1/3,5 und ZBM-an5 = anteilig 1/5  

 
8.  Gewerblicher Dunstabzug (GWL)  - Diese wird 1:1 übernommen/ eine FP-D (alt BGD) 

muss dann in diesem Fall hinzugefügt werden. 
 
9.  Außenwandgeräte (C11 Geräte) - In den Feuerstätten wird, sofern diese über die TRGI 

gepflegt wurde (C11 markiert), der Zyklus vom Programm auf ‚jährlich ‚ umgestellt.  
 
10.  Abluftschornsteine ALE; ALM; ALW - werden als LSÖj generiert 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bitte nicht vergessen 

 
 
AW-Wert und Gesetzestext ändern unter: OPTIONEN/ EINSTELLUNGEN/ KÜGÖ…. 

 
 


